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§ 24 ASchG Arbeitsstatten im Freien
und Baustellen

ASchG - Arbeitnehmerinnenschutzgesetz

@ Berlcksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1DArbeitsstatten im Freien und Baustellen mussen wahrend der Arbeitszeit ausreichend klnstlich beleuchtet
werden, wenn das Tageslicht nicht ausreicht.

2. (2)Auf Arbeitsstatten im Freien und auf Baustellen sind geeignete MaRnahmen zu treffen, damit die
Arbeitnehmer bei Gefahr rasch ihren Arbeitsplatz verlassen kdnnen und ihnen rasch Hilfe geleistet werden kann.

3. (3)Verkehrswege und sonstige Stellen oder Einrichtungen im Freien, die von den Arbeitnehmern im Rahmen ihrer
Tatigkeit benutzt oder betreten werden mussen, sind so zu gestalten und zu erhalten, dal3 sie je nach ihrem
Bestimmungszweck sicher begangen oder befahren werden kénnen und daR3 in der Nahe beschaftigte
Arbeitnehmer nicht gefahrdet werden.

4. (4)Fur Gebdude auf Baustellen, in denen Arbeitsplatze eingerichtet sind, gilt§ 21 Abs. 1 bis 5. Fir Raume auf
Baustellen, in denen standige Arbeitsplatze eingerichtet sind, wie Biros und Werkstatten, gilt 8 22 Abs. 2 bis 7
und Abs. 8 erster und zweiter Satz. Fir Raume auf Baustellen, in denen zwar keine standigen Arbeitsplatze
eingerichtet sind, in denen aber voribergehend Arbeiten verrichtet werden, gilt § 23 Abs. 1 bis 5.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aschg/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/aschg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/aschg/paragraf/23
file:///

	§ 24 ASchG Arbeitsstätten im Freien und Baustellen
	ASchG - ArbeitnehmerInnenschutzgesetz


